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l6s'
nnd giebt die Gründe an, warum er glaubt, die
Gesezgàng würde sich in den Händen eines Raths
besser befinden als wenn sie 2 verschiedenen Rathen
übertragen ist.

idl 14. Heinrich Heidegger von Zü-
rich glaubt, die gegenwärtige Verfassung bedürfe
vier Haupmwdisikationen, über die er sich in seinem
Aufsatze naher erklart: 1) Verminderte Zahl der Gc-
sezgeber. 2) Bessere Staatsökonomie; er erhebt
sich gegen die Abschaffung der Zchenden und Boden
zinse. 3) Bessere Wahlwethode. 4) Einen gesezsi

chen Weg, auf den- die Burger, ohne Gefahr für
ihre Person, mit Beiseitsetzung der Menschenfurcht,
Mißbräuchen, Abweichungen von Gesetzen, allfaliigi
erlittenes Unrecht von Gewalthabern w. anzeigen und!

zur Remedur bringen können. — Er macht endlich
auf die große Wichtigkeit einer republikanischen Er-
Ziehung der künftigen Generation aufmerksam.

!dl. 15. Vermischte Bemerkungen, die
Helvetische Bei fassn ng und Regierung
betreffend, von D. Giller on, U ntcrstatr-
Halter des Distrikts Oron, Kanton Le-
m a n.

Diese einzelnen Bemerkungen sind gegen den Ein-
fluß, den die Konstitution von 98 der vollziehenden
Gewalt auf die richterliche ertheilt, gerichtet ; der
Verfasser wünscht ferner die bejchleunigte Abfassung
allgemeiner Gesezbüchsr, eines unsern Bedürfnis-
sen angepaßten Abgabcnsystems, und eine Gesez-
gebung, die jährlich nur während einiger Monate
sich besammeln. — Die Distriktsgcrichte will er
nicht vom Staat, sondern durch den Ertrag der ih-
nen übcrgebeuen Verrichtungen besolden lassen.

N. 16. B. Benj. Jain, von Morsee, Ver-
fasser einer sehr schäzbaren kleinen Schrift, die ganz
kürzlich zu Lausanne unter dem Titel: Lzs-ri «ur
l s ro me i-eprö s, en r-1 tilss erschienen— theilt
sehr zahlreiche und intéressa sie i.eine Bemerkungen
über bald alle Theile d<r Verfassung von 98 mit.

N. 17. Ein Ungenannter, der sich Demophil
unterzrichnet, sendet Gedanken über die Verfassung
ein; er vertheidigt, eine zahlreiche und permanente
Geftzgebuug, möchte die Vollziehungsgewalt 3 Per-
sonen, deren alle Jahre eine auswitt, übergeben,
Tind schlägt das Institut von Gosczhütem vor, die
über die Vollziehung der Gesetze wachen, und denen
«ine Imtiatipe für Gesetze zukommen würde.

ibk. lg. Die Gemeinde Rougemont, Kan-
ton Lewan macht Einwendungen gegen die großen
Urver au mlungeu von 1000 Aksivbürgnm, gegen die
Medensgerichlsbezirke von gleicher Größe, und ge-
gen die Munizsialitätsbezirke, Einrichtungen, die sie

sämtlich als der Freiheit und Gleichheit zuwider
laufend und die Aristokratie begünstigend, erklärt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Erklärung.
Bern, den 30. Jan. 1300.

Aus dem in das Neue republikanische Blatt vom
2y. Jan. tl8°o eingerückten Stücke der Vertheiln-
gungsschrifc des B. Laharpe, gewesenen Direktors.,
sehe ich, daß er sich bei Erwähnung semer Verwen-
dung bei dem fränkischen Direktorium fnr die Mit-
glieder der ehemaligen Regierung von Bern, auch

auf mein Zeugniß beruft. Billigkeit und Wahrheits-
liebe fordern mich nicht weniger als B. Senator
Lüthard auf, zu erklaren, daß er uns siebreich

aufnahm, und in unsern Bemühungen, theils die

gänzliche Nachlassung oder doch Verminderung der

ungerechten Kontribution von 6 Millionen, theils die

Befreiung der Geiseln und die Rettung der Staats-
magazine zu bewirken, nach Vermögen unterstuzte,
und gerne unterschreibe ich alles, was mein Freund
in der Senatssitzung vom 24. Januar darüber ge-

sagt hat.
Ich füge noch bei, daß er einen von uns ver-

fertigten und der fränkischen Regierung überreichten
Aufsatz, worin wir die Aufhebung der vom General

Brüne gegen die alten Regierungsalieder ausgessw-
chenen Ausschliessung von Amtsstellen und die Ab-
änderung des Artikels der Constitution, welcher die

Geistlichen ihrer staatsbürgerlichen Rechte beraubt,
ans Gründen der Gerechtigkeit und des allgemeinen
Besten verlangten, selbst unterzeichnere und seinen

Inhalt mit Theilnahme der Aufmerksamkeit der ftan-

tischen Regierung empfahl.
Ueber sein politisches Betragen als Mitglied

des helvetischen Direktoriums giebt es viel compe-

tentcre Richter, als es ein Beamter seyn kann, bei-

sen Pflichten und Verrichtungen mit den ungiücku-
chen Maaßregeln der Kriegserklärung, des Trup-

penanfgebots und der Ge selaushebung n cht in dtk

entferntesten Verbindung waren.
In meinem Fache war ich mit B. Laharpe i der

die Verhältnisse des Staats zur Kirche in oWein
Widersprüche; und so sehr ich bedauerte, daß />?

ihm meine Ansichten und Vorschläge nicht äimehiw

bar machen konnte, so muß ich doch zur Steundn
Wahrheit bemerken, daß mir seine Maximen Fow»
seiner politischen Grundsätze und eigener lebhafter

Ueberzeugung, aber keineswegs, w'.e ihm jezt tzU

Schuld gelegt wird Mittel zu einer abstchrunM

Zerstörung des geistlichen Standes oder zur genw

wntiichen Verbreitung der Unsittlchkeit !" ' ^

schienen.
P.A. Stapfer.
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